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� Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Bekanntmachung
über das Außerkrafttreten 

eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags 
für das Wach- und Sicherheitsgewerbe 
in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Vom 12. November 2010

Die Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland des Bundesver-
bandes Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen e.V., hat
mitgeteilt, dass der zwischen ihr und den Landesbezirken Rhein-
land-Pfalz und Saarland der Vereinten Dienst leistungs gewerk -
schaft – ver.di abgeschlossene und vom Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-
Pfalz mit Wirkung vom 29. März 2007 (für den Bereich des  Landes
Rheinland-Pfalz) bzw. vom Ministerium für Arbeit, Familie, Prä-
vention, Soziales und Sport des Saar landes mit Wirkung vom
1. Mai 2007 (für den Bereich des Saarlandes) für allgemeinver-
bindlich erklärte
Mantelergänzungstarifvertrag für das Wach- und Sicherheitsge-
werbe in Rheinland-Pfalz und im Saarland vom 27. Juni 2006
mit dem 30. September 2010 außer Kraft getreten sei.
Diese Bekanntmachung erfolgt nach §11 der Verordnung zur
Durchführung des Tarifvertragsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Januar 1989 (BGBl. I S. 76), geändert
durch Artikel  434 der Neunten Zuständigkeitsanpassungs -
verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407).

Bonn, den 12. November 2010
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Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Im Auftrag
Marga S e u l i n g

� Bundesministerium für Gesundheit

Bekanntmachung [1787 A] 
eines Beschlusses

des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung 

der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL):
Anlage IX – Festbetragsgruppenbildung 
Trospiumchlorid, Gruppe 1, in Stufe 1

Vom 16. September 2010

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am
16. September 2010 beschlossen, die Anlage IX der Richtlinie
über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen
Versorgung (Arzneimittel-Richtlinie/AM-RL) in der Fassung vom
18. Dezember 2008/22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März
2009), zuletzt geändert am 19. August 2010 (BAnz. S. 3478), wie
folgt zu ändern:

I.
Die Festbetragsgruppe „Trospiumchlorid, Gruppe 1“ in Stufe 1
wird wie folgt geändert:
„Stufe: 1
Wirkstoffgruppe: Trospiumchlorid
Festbetragsgruppe Nr.: 1
Status: verschreibungspflichtig
Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen
Darreichungsformen: Dragees, Tabletten, Filmtabletten, 

überzogene Tabletten, Retardkapseln“
II.

Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffent -
lichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Die tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf 
der Homepage des Gemeinsamen Bundesausschusses unter
www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 16. September 2010

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß §91 SGB V

Der Vorsitzende 
H e s s

� Bundesministerium
für Bildung und Forschung

Richtlinien 
zur Umsetzung des gemeinsamen Programms 

des Bundes und der Länder 
für bessere Studienbedingungen 
und mehr Qualität in der Lehre

Vom 10. November 2010

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Zuwendungszweck
Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundes-
republik Deutschland haben den Hochschulpakt 2020 um ein
Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität
in der Lehre erweitert. Das Programm soll, ohne die Aufnahme-
kapazitäten zu erhöhen, eine Unterstützung leisten, um die
 Betreuung der Studierenden und die Lehrqualität in der Breite
der Hochschullandschaft zu verbessern und die Erfolge der
 Studienreform zu sichern. Hierfür benötigen Hochschulen zusätz -
liches, für die Aufgaben in Lehre, Betreuung und Beratung
 qualifiziertes Personal. Ziele des Programms sind eine Verbes-
serung der Personalausstattung von Hochschulen für Lehre,
 Betreuung und Beratung, die Unterstützung von Hochschulen
bei der Qualifizierung bzw. Weiterqualifizierung ihres Personals
für die Aufgaben in Lehre, Betreuung und Beratung sowie die
Sicherung und Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen
Hochschullehre. Dabei sollen, soweit die Förderkriterien erfüllt
sind, eine gleichmäßige Entwicklung der Hochschulen in der
Bundesrepublik und eine regionale Ausgewogenheit angestrebt
werden. Das Förderprogramm wird in zwei Förderperioden  (erste
Periode 2011/2012 bis 2016, zweite Periode 2016/2017 bis 2020)
durchgeführt; die erste Förderperiode erfolgt in zwei Bewilli-
gungsrunden in den Jahren 2011 und 2012. 
1.2 Rechtsgrundlage
Grundlage des Förderprogramms ist die Verwaltungsvereinba-
rung zwischen Bund und Ländern nach Artikel 91b Absatz 1
Nummer 2 des Grundgesetzes über ein gemeinsames Programm
für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der  Lehre
(Verwaltungsvereinbarung) vom 30. September 2010 (Bekannt-
machung vom 18. Oktober 2010, BAnz. S. 3631). Das Auswahl-
gremium nach §5 Absatz 1 der Verwaltungsvereinbarung ent-
scheidet aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens nach den
Vorschriften der §§4, 5 der Verwaltungsvereinbarung und im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel über die Förderung.
Auf dieser Grundlage gewährt das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) aus dem Bundeshaushalt Zuwen-
dungen nach Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung, dieser 
Richtlinien, der BMBF-Standardrichtlinien für Zuwendungen
auf Ausgaben- oder Kostenbasis und der Verwaltungsvorschrif-
ten zu den §§23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO). Ein
Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Diese Richtlinien finden für beide Bewilligungsrunden des
 Programms Anwendung.
2 Gegenstand der Förderung
2.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Personalausstattung, ins-
besondere
a) vorgezogene oder zusätzliche Berufungen von Hochschul -

lehrerinnen und Hochschullehrern,
b) Einstellung von Personal zur Wahrnehmung von Lehrauf -

gaben, zur Betreuung und Beratung von Studienbewerbern
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und Studierenden und zur Unterstützung bei Lehrorganisa-
tion und Prüfungen,

c) Tutorien zur Betreuung in kleinen Lerngruppen,
d) Mentorenprogramme zur Verstärkung von Betreuungs- und

Beratungsangeboten insbesondere in der Studieneingangs-
phase sowie für Studierende mit besonderem Beratungsbedarf.

2.2 Maßnahmen zur Qualifizierung bzw. Weiterqualifizierung
des Personals und Sicherung der Lehrqualität, insbesondere
a) Qualifizierungsmaßnahmen für neu berufene bzw. eingestell-

te Kräfte am Beginn ihrer Tätigkeit in Lehre, Betreuung und
Beratung,

b) fortlaufende und systematische Weiterbildungsangebote für
das gesamte Lehrpersonal sowie Anreize zu deren Nutzung,

c) Unterstützung und Beratung des Lehrpersonals bei der An-
wendung bedarfsgerecht differenzierter Lehrmethoden und
Prüfungsformen,

d) Einführung, Weiterentwicklung und hochschulweite Nutzung
von hochschulinternen Systemen zu Qualitätsmanagement
und Qualitätssicherung in der Lehre,

e) fach- oder methodenbezogene Verbünde zur strukturellen
Unterstützung von Hochschulen, Fachbereichen und einzel-
nen Lehrkräften bei der Qualitätsentwicklung des Lehr -
angebots und zur Professionalisierung der Lehrtätigkeit.

2.3 Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Studienbedin -
gun gen und zur Entwicklung innovativer Studienmodelle,
 insbesondere zur Erhöhung des Praxisbezugs bei Bachelor-Stu -
dien gängen oder zur Ausgestaltung der Studieneingangsphase
im Hinblick auf eine heterogener zusammengesetzte Studie -
rendenschaft.
3 Antragsteller und Zuwendungsempfänger
Im Rahmen des Programms können sowohl Einzel- als auch
 Verbundvorhaben gefördert werden. Das Förderverfahren ist für
 beide Bewilligungsrunden zweistufig angelegt.
Für beide Bewilligungsrunden zusammengenommen gilt: Je
 Hochschule kann ein formloser Antrag gestellt werden. Daneben
können Hochschulen maximal einen weiteren formlosen Antrag
gemeinsam mit anderen Hochschulen oder unter Einbeziehung
weiterer Kooperationspartner stellen (siehe Absatz 5 – Verbund -
anträge). Im Rahmen dieser Begrenzung können formlose An-
träge, sowohl für Einzel- als auch für Verbundvorhaben, in der
zweiten Bewilligungsrunde erstmals oder, wenn in der ersten Be-
willigungsrunde keine Förderung erfolgt ist, erneut eingereicht
 werden. 
Verfahrensstufe 1:
In der ersten Verfahrensstufe werden formlose Anträge ein -
gereicht und begutachtet. Im Falle von Verbünden wird eine
 gemeinschaftliche Bewerbung der Interessenten vorausgesetzt. 
Berechtigt zur Einreichung von formlosen Anträgen sind gemäß
§2 Satz 1 der Verwaltungsvereinbarung Hochschulen in staat-
licher Trägerschaft einschließlich Hochschulen in Trägerschaft
einer Stiftung des öffentlichen Rechts, jeweils vertreten durch
ihre Leitung. Dies bedeutet: Antragsberechtigt sind Hochschu-
len, die nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind.
Verbundanträge:
Die Einreichung eines gemeinsamen formlosen Antrags mehre-
rer Hochschulen im Verbund ist möglich. Ebenso können sich
außerhochschulische Einrichtungen sowie Vereinigungen, zu
 deren satzungsgemäßem Zweck die Förderung von Studium und
Lehre zählt, in Kooperation mit antragsberechtigten Hochschu-
len, die den Hauptteil der Förderung für die beantragten Maß-
nahmen der jeweiligen Kooperation erhalten müssen, als Ver-
bundpartner an diesem Programm beteiligen. 
Verfahrensstufe 2:
Einrichtungen, deren formlose Anträge positiv begutachtet wor-
den sind, werden dazu aufgefordert, einen Formantrag (AZA)
einzureichen. Dies gilt sowohl für antragsberechtigte Hochschulen
als ggf. auch für die beteiligten Verbundpartner.
4 Zuwendungsvoraussetzungen
Entscheidungen über formlose Anträge erfolgen entsprechend
der §§4, 5 der Verwaltungsvereinbarung.
Voraussetzung hierfür ist eine datengestützte Bestandsaufnahme
der jeweiligen Hochschule über ihre Stärken und Schwächen in
der Betreuung und Beratung von Studierenden sowie in der Lehr-

qualität. Darauf aufbauend hat die Hochschule darzulegen, wel-
che konkreten Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung für gute
Studienbedingungen sie ergreifen wird (Gesamtkonzept). Verbund -
vorhaben müssen in ein schlüssiges Gesamtkonzept der betei-
ligten Hochschulen eingebettet sein. Innerhalb eines Verbund-
antrages können auch mehrere Netzwerke/Kooperationen
 konzipiert werden.
Nur bei Verbundvorhaben:
Sofern an einem Vorhaben unterschiedliche Institutionen  beteiligt
sind, haben alle Partner eines Verbundvorhabens ihre Zu-
sammenarbeit in einer Kooperationsvereinbarung zu regeln. Vor
der Förderentscheidung muss eine grundsätzliche Übereinkunft
über bestimmte vom BMBF vorgegebene Kriterien nachgewiesen
werden. Einzelheiten können einem BMBF-Merkblatt – Vordruck
0110 – entnommen werden (http://www.kp.dlr.de/profi/easy/
formular.html).
Beantragte Maßnahmen werden danach bewertet, ob sie mit Blick
auf die spezifische Ausgangslage und den begründeten Bedarf
der einzelnen Hochschule zur Erreichung der in Nummer 1.1
dieser Richtlinien genannten Programmziele geeignet sind.  Dabei
werden insbesondere folgende Kriterien berücksichtigt:
a) Qualitativer Mehrwert im Vergleich zur dargelegten Ausgangs -

lage,
b) Konsistenz sowie Einbettung in Profil und Leitbild der Hoch-

schule,
c) Überlegungen zur bedarfsgerechten Nachhaltigkeit der Maß-

nahmen,
d) Überlegungen der Hochschulen zur Prozessbegleitung und

Zielerreichung,
e) im Falle einer gemeinsamen Antragstellung mehrerer Ein-

richtungen die Synergie und der strukturelle Mehrwert der
Kooperation,

f) bei Maßnahmen nach Nummer 2.2 Buchstabe e dieser Richt -
linien die externe Vernetzung des Verbundes und die  Leis -
tungs fähigkeit der Verbundpartner im jeweiligen Gebiet.

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
Zuwendungen können als nicht rückzahlbarer Zuschuss im  
Wege der Projektförderung gewährt werden. Förderfähig sind die
für die Durchführung der beantragten Maßnahmen zusätzlich er-
forderlichen Personalausgaben bzw. -kosten und Sachausgaben
bzw. -kosten (Verbrauchsmaterialien,  Reisekosten, Mittel für
 Auftragsvergaben, in Ausnahmefällen Investitionsmittel), die bis
zu 100 v.H. gefördert werden können. Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer werden maximal bis zur Höhe von DFG-
Äquivalenten (W1–W3), siehe Merkblatt der DFG 60.12, finan-
ziert. Die Projektförderung des Bundes umfasst keine Ausgaben
zur Deckung der Grundausstattung.
Maßnahmen können für einen Zeitraum von zunächst bis zu fünf
Jahren, längstens bis zum 31. Dezember 2016, gefördert werden.
Im letzten Drittel der Laufzeit erfolgt eine Zwischenbegutach-
tung der geförderten Maßnahmen durch das Auswahlgremium.
Im Falle einer positiven Zwischenbegutachtung kann die
 Förderung auf Antrag längstens bis zum Ende der Laufzeit des
Programms am 31. Dezember 2020 fortgesetzt werden. 
Für die Finanzierung des Programms stehen, vorbehaltlich der
Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften,
im Förderzeitraum der Jahre 2011 bis 2016 insgesamt bis zu 1115
Millionen Euro zur Verfügung. Im Rahmen der ersten Bewilli-
gungsrunde stehen bis zu 70 v.H. dieser Mittel, im Rahmen der
zweiten Bewilligungsrunde mindestens 30 v.H. dieser Mittel zur
Verfügung. Im Förderzeitraum der Jahre 2017 bis 2020 stehen,
vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden
Körperschaften, zur Finanzierung des Programms weitere bis zu
800 Millionen Euro zur Verfügung.
6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen
Bestandteil eines Zuwendungsbescheides auf Ausgabenbasis
 werden die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung (ANBest-P) und die Besonderen Neben-
bestimmungen für Zuwendungen des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung zur Projektförderung auf Ausgabenbasis
(BNBest-BMBF98).
Bestandteil eines Zuwendungsbescheides auf Kostenbasis wer-
den die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf
Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft für FuE-Vorhaben (NKBF98).
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Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, während und auch
nach Ablauf der Maßnahme bei der Evaluierung unentgeltlich
mitzuwirken und dem Zuwendungsgeber die entsprechenden
hierfür benötigten Angaben bis zum Ablauf von vier Jahren nach
Ablauf der Maßnahme zur Verfügung zu stellen.
7 Verfahren
7.1 Einschaltung eines Projektträgers und Anforderung von
Unterlagen
Mit der Abwicklung dieser Fördermaßnahme hat das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung folgenden Projektträger
beauftragt: 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Projektträger des BMBF
Heinrich-Konen-Straße 1
53227 Bonn
Ansprechpartner beim Projektträger sind erreichbar unter:
Telefon: 02 28-38 21-751
E-Mail: lehre@dlr.de
Richtlinien, Merkblätter und Nebenbestimmungen sowie
 Vordrucke für förmliche Förderanträge können unter http://
www.kp.dlr.de/profi/easy/formular.html abgerufen oder un-
mittelbar beim Projektträger angefordert werden.
7.2 Antragsverfahren
7.2.1 Vorlage formloser Anträge (Verfahrensstufe 1)
In der ersten Verfahrensstufe sind durch die Hochschulen form-
lose Anträge (ohne förmlichen Förderantrag AZA) in deutscher
Sprache an das Auswahlgremium einzureichen. Dazu ist das zu
diesem Zweck eingerichtete elektronische Portal beim Büro der
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) zu nutzen:
http://www.gwk-bonn.de (Bund-Länder-Programm für bessere
Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)
Die im pdf-Format zu speichernden formlosen Anträge müssen
folgender Gliederung entsprechen:
a) Datengestützte Bestandsaufnahme der Hochschule über ihre

Stärken und Schwächen in der Betreuung und Beratung von
Studierenden, in der Lehrqualität sowie hinsichtlich des Stu-
dienerfolgs. Hierzu gehören, nach Fächern bzw. Fächergrup-
pen differenziert, insbesondere aktuelle Daten und Zeitreihen
(mindestens fünf Jahre) zur Zahl der Studienanfänger, Stu-
dierenden und Absolventen sowie Angaben zur Personal- und
Betreuungssituation (ggf. inklusive einer Identifikation be-
sonders stark belasteter Fächer). Desweiteren sind relevante
Ergebnisse studentischer Evaluationen oder externer Begut-
achtungen (z.B. Akkreditierung, Lehrpreise, Wettbewerbe) zu
berichten;

b) Beschreibung der beabsichtigten Maßnahmen und des damit
angestrebten Beitrags zur Erreichung der Programmziele ent-
sprechend der unter Nummer 4 dieser Richtlinien genannten
Bewertungskriterien;

c) Finanzierungsplan mit Erläuterungen.
Zusätzlich sind Online-Eingaben notwendig, die sich auf allge-
meine Projektangaben einschließlich der für Auswertungen
 erforderlichen Daten beziehen (Projektblatt). 
Nach abschließender Online-Eingabe und Speicherung des form-
losen Antrags im pdf-Format in der Datenbank sind Ausdrucke
der formlosen Anträge und das auf Grundlage der Online-Ein-
gaben zu generierende Projektblatt in jeweils dreifacher Ausfer-
tigung mit rechtsgültiger Unterschrift an die zuständige Wis-
senschaftsbehörde des jeweiligen Sitzlandes, bei länderüber-
greifender gemeinsamer Antragstellung mehrerer Hochschulen
an die für die koordinierende Hochschule zuständige Wissen-
schaftsbehörde zu senden. Eine auf dem Projektblatt erzeugte
Kennung stellt die Übereinstimmung der gespeicherten An-
tragsversionen mit den Ausdrucken sicher. 
Bei einer beabsichtigten gemeinsamen Antragstellung mehrerer
Hochschulen bzw. ggf. bei einer Beteiligung von außerhoch-
schulischen Einrichtungen und Vereinigungen nach  Nummer 3
dieser Richtlinien wird im formlosen Antrag eine der beteiligten
Hochschulen als Koordinatorin benannt und die Ausgestaltung
der Zusammenarbeit dargelegt. Der formlose Antrag ist in Ab-
stimmung aller Beteiligten durch den/die vorgesehene/n Ver-
bundkoordinator/in einzureichen.
Die zuständige Wissenschaftsbehörde reicht den von der Hoch-
schule übermittelten formlosen Antrag (rechtsgültig unter-

schriebener Antrag samt Projektblatt in jeweils dreifacher schrift-
licher Ausfertigung) ergänzt um ihre Stellungnahme (dreifache
schriftliche Ausfertigung mit Originalunterschrift) beim Büro der
GWK ein. Zusätzlich übermittelt die zuständige Wissenschafts-
behörde ihre Stellungnahme im pdf-Format unter Nennung der
antragstellenden Hochschule und der Kennung aus der Online-
Eingabe im Betreff per E-Mail dem Büro der GWK (lehre@
gwk-bonn.de). 
Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn 
E-Mail: lehre@gwk-bonn.de
Der formlose Antrag kann nur bei Vorliegen der Stellungnahme
der zuständigen Wissenschaftsbehörde des jeweiligen Sitzlan-
des in das Verfahren mit einbezogen werden. Es wird empfoh-
len, den für die Stellungnahme erforderlichen Zeitbedarf recht-
zeitig mit der zuständigen Wissenschaftsbehörde zu  vereinbaren.
Der Umfang der formlosen Anträge darf 25 Seiten, bei Verbund-
vorhaben 30 Seiten (Schriftart Arial, Schriftgröße 11 Punkt,
 Zeilenabstand 1,5 Zeilen) zuzüglich Projektblatt und Stellung-
nahme des Sitzlandes nicht überschreiten. Diese formlosen  
Anträge müssen alle Angaben enthalten, die eine abschließende
Begutachtung erlauben. Zusätzlich kann ein Anhang mit aus -
sagekräftigen Angaben zur datengestützten Bestandsaufnahme
beigefügt werden, der die begutachtungsfähigen Informationen
im formlosen Antrag nicht ersetzt und dessen Umfang 25 Seiten
nicht übersteigen soll. Formlose Anträge, die den  Formatvorgaben
nicht entsprechen oder die Seitenbeschränkung überschreiten,
können nicht berücksichtigt werden.
Aus der Vorlage eines formlosen Antrags kann ein Rechtsan-
spruch auf Förderung nicht abgeleitet werden.
7.2.2 Fristen
Förderentscheidungen erfolgen nach Maßgabe dieser Richtlinien
in zwei Bewilligungsrunden in den Jahren 2011 und 2012. Form-
lose Anträge der Hochschulen an das Auswahlgremium (Ver-
fahrensstufe 1) können für die erste Bewilligungsrunde zum
4. März 2011 und für die zweite Bewilligungsrunde zum 30. Sep-
tember 2011 vorgelegt werden. 
Die formlosen Anträge sind über das elektronische Portal und in
Form rechtsgültig unterschriebener Ausdrucke, einschließlich
der Stellungnahme der zuständigen Wissenschaftsbehörde des
jeweiligen Sitzlandes, in dreifacher Ausfertigung an das Büro der
GWK bis spätestens zum Stichtag, 14.00 Uhr (Abgabefrist) ein-
zureichen. Für die Wahrung der Abgabefrist ist der Eingang des
vollständigen und rechtsgültig unterschriebenen formlosen
 Antrags, einschließlich der Stellungnahme der zuständigen
 Wissenschaftsbehörde des jeweiligen Sitzlandes, in schriftlicher
Form maßgeblich.
Die Abgabefrist gilt als Ausschlussfrist. Formlose Anträge und
weitere Unterlagen, die verspätet eingehen oder unvollständig
sind, können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Antragstel-
ler haben keinen Rechtsanspruch auf Rückgabe eines einge-
reichten formlosen Antrages. 
7.2.3 Auswahl- und Entscheidungsverfahren
Formlose Anträge der Hochschulen an das Auswahlgremium
werden durch von Bund und Ländern nach §5 Absatz 1 der Ver-
waltungsvereinbarung einvernehmlich benannte Expertinnen
und Experten auf ihre Förderwürdigkeit hin bewertet. Hierbei
finden die in Nummer 4 dieser Richtlinien genannten Kriterien
Anwendung. 
Als förderwürdig bewertete formlose Anträge werden dem Aus-
wahlgremium zur Entscheidung vorgelegt. Das Auswahlgremium
entscheidet im Rahmen der nach §5 Absatz 8, 9 der Verwaltungs -
vereinbarung zur Förderung der Hochschulen in einem Land ver-
fügbaren Mittel. Die Entscheidungen werden den Antragstellern
der formlosen Anträge schriftlich mitgeteilt.
7.3 Vorlage förmlicher Förderanträge (Verfahrensstufe 2)
Hochschulen und ggf. andere Beteiligte an Verbundvorhaben,
über deren formlose Anträge das Auswahlgremium positiv ent-
schieden hat, werden durch den Projektträger zur Vorlage eines
förmlichen Förderantrags (Antrag auf Gewährung einer Bundes-
zuwendung auf Ausgaben- oder Kostenbasis – AZA/AZK) unter
Verwendung des elektronischen Antrags- und Angebotssystems
des BMBF (easy-AZA/AZK) aufgefordert. Auf dieser Grundlage
bewilligt das Bundesministerium für Bildung und Forschung bei
Vorliegen der förmlichen Zuwendungsvoraussetzungen und
 vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln eine
 Zuwendung.
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Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwen-
dung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung
und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbeschei-
des und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten
die Verwaltungsvorschriften zu den §§23, 44 BHO sowie die
§§48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes, so-
weit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelas-
sen sind. Der Bundesrechnungshof ist nach den §§91, 100 BHO
zur Prüfung berechtigt.
8 Inkrafttreten
Diese Förderrichtlinien treten mit dem Tag ihrer Veröffentlichung
im Bundesanzeiger in Kraft.

Berlin, den 10. November 2010

Bundesministerium 
für Bildung und Forschung

Im Auftrag
Andrea S p e l b e r g

� Land Brandenburg

Bekanntmachung 
über die Ablehnung eines Antrags 

auf Allgemeinverbindlicherklärung 
eines Tarifvertrags für die Handwerke 

Sanitär, Heizung, Klempner, Klima
Vom 10. November 2010

Der Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung
des Entgelttarifvertrags für Arbeitnehmer in den Handwerken
Sanitär, Heizung, Klempner, Klima (SHK) im Land Brandenburg
vom 23./31. August 2010
(vgl. Bekanntmachung vom 10. September 2010, BAnz. S. 3196)
wird gemäß §5 Absatz 1 des Tarifvertragsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323), zu-
letzt geändert durch Artikel 223 der Neunten Zuständigkeitsan-
passungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), ab-
gelehnt. Der Tarifausschuss des Landes Brandenburg hat der All-
gemeinverbindlicherklärung des genannten Tarifvertrags nicht
zugestimmt.
Tarifvertragsparteien sind
der Fachverband Sanitär, Heizung, Klempner, Klima des Landes
Brandenburg, Am Neuen Markt 11, 14467 Potsdam, und
die Christliche Gewerkschaft Metall, Landesverband Berlin
 Brandenburg, Obentraut straße 57, 10963 Berlin.

Potsdam, den 10. November 2010
31 - 2803.2

Minister für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie des Landes Brandenburg

Günter B a a s k e

Generalkonsulat von Portugal 
in Düsseldorf

Das Auswärtige Amt gibt bekannt:
Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskonsulari-
schen Vertretung der Portugiesischen Republik in Düsseldorf
 ernannten Frau Maria Manuel Quintela Baptista Durão am 5. No-
vember 2010 das Exequatur als Generalkonsulin erteilt. Der Kon-
sularbezirk umfasst das Land Nordrhein-Westfalen mit  Ausnahme
der Regierungsbezirke Detmold und Münster.
Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn de Oliveira Martins
Weinstein, am 24. Oktober 2006 erteilte Exequatur ist erloschen.

Honorarkonsularische Vertretung
der Schweiz in Bremen

Das Auswärtige Amt gibt bekannt:
Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der honorarkonsulari -
schen Vertretung der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Bre-
men ernannten Herrn Kay Christian Hillmann am 20. Oktober
2010 das Exequatur als Honorarkonsul erteilt. 
Der Konsularbezirk umfasst das Land Bremen.
Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung lautet: 
Steinacker 3
28717 Bremen
Telefon: 04 21-6 93 51 69
Telefax: wird noch bekanntgegeben
E-Mail: bremen@honorarvertretung.ch

Sonstiges

� Auswärtiges Amt

Botschafter Dr. Auer
überreichte Beglaubigungsschreiben 

in N’Djamena/Tschad
Das Auswärtige Amt gibt bekannt:
Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Bundes-
republik Deutschland in der Republik Tschad, Herr Dr. Claus
 Bernard Auer, ist am 10. November 2010 von dem Präsidenten
der Republik Tschad, Herrn Idriss Déby Itno, zur Überreichung
 seines Beglaubigungsschreibens empfangen worden.

�

Hinweise
Bundesgesetzblatt

Teil I
Inhalt der Nr. 56 vom 15. November 2010

9. 11. 2010 Verordnung zur Umsetzung der Dienstleistungsricht-
linie auf dem Gebiet des Umweltrechts sowie zur 
Änderung umweltrechtlicher Vorschriften  . . . . . . . . . S. 1504

FNA: 2129-27-2-8, 2129-27-2-19, 2129-27-2-11, 
8053-6-33, 8053-6-32, 2129-40-3, 2129-27-2-22,
2129-27-2-15, 2129-6-6, 7102-49, 2129-8-4-2, 
2129-8-5-1, 2129-8-12-1, 2129-27-2-10

9. 11. 2010 Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grund-
wasserverordnung – GrwV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 1513

FNA: neu: 753-13-2; 753-1-6
12. 11. 2010 Erlass zur Genehmigung des neu gefassten Erlasses

über die Stiftung der Einsatzmedaille der Bundes-
wehr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 1530 

FNA: neu: 1134-16-2
10. 11. 2010 Bekanntmachung über den Schutz von Mustern und 

Marken auf Ausstellungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 1531
FNA: 424-2-1-1

Der Preis für das Bundesgesetzblatt beträgt je angefangene 16 Seiten 1,40 € 
zuzüglich Versandkosten. Dies gilt auch für alle früher ausgegebenen Bundes-
gesetzblätter. Einzelstücke des Bundesgesetzblattes Teil I Nr. 56 können zum
Preis von 3,70 € (2,80 € zuzüglich 0,90 € Versandkosten) bei der Bundes anzeiger
Verlagsges.mbH., Postfach 10 05 34, 50445 Köln, bezogen werden. Im Bezugs -
preis sind 7% Mehrwertsteuer enthalten.
Internet: www.bundesgesetzblatt.de

www.bgbl.de
E-Mail: vertrieb@bundesanzeiger.de


